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Wahlperiode / Vorlagen-Nr.: 
 

2004-2009 SV 0337
Datum: 

03.11.2005

S i t z u n g s v o r l a g e  

Status:  
öffentlich

Beratungsfolge: Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss 
Haupt- und Finanzausschuss 
Rat der Stadt Übach-Palenberg 

Federführende Stelle: Stadtentwicklungsamt 
 
Bebauungsplan Nr. 8 Klosterstraße 1. vereinfachte Änderung 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Beschlussempfehlung: 
 
1. Es wird fest gestellt, dass weder von Seiten der Öffentlichkeit noch von Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange Stellungnahmen abgegeben wurden. 
 
2. Die im vereinfachten Verfahren durchgeführte Bebauungsplan-Änderung wird gem. § 10 BauGB 

als Satzung beschlossen. 
 
Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Übach-Palenberg hat am 05.07.2005 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den vor-
genannten Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB zu ändern. 
 
Der von der Planänderung betroffenen Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 09.09.2005 bis 
10.10.2005 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Außerdem wurden alle Grundstückseigentümer im Bereich des Bebauungsplanes mit Schreiben vom 
06.09.2005 über die geplante Bebauungsplanänderung und deren Konsequenzen informiert. 
 
Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde in der Zeit vom 
05.10.2005 bis 04.11.2005 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
Mit der Bekanntmachung dieses Satzungsbeschlusses im Amtsblatt der Stadt Übach-Palenberg wird 
das Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 Klosterstraße abgeschlos-
sen und die Satzung rechtskräftig. 
 
Auf die beigefügten Anlagen – Lageplan, zu streichende textliche Festsetzungen und Begründung – 
wird verwiesen. 
 
Anlagen: 
 
Lageplan, zu streichende textliche Festsetzungen und Begründung 
 


